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1.        Fragen zum lnhalt                     '

Nr. Frage Antwort

1.1 Welchen Zweck verfolgt das Das .Gesetz setzt die Richtlinie (EU)
GeschGehG? 2016/943 zum Schutz von.Geschäftsgeheim-

nissen um. Diese ist am 8. Juni 2016 in Kraft    :

getreten und muss bis zum 9. Jüni 2018
umgesetzt werden. Durch die Richtlinie `]rird    i

ein europaweit einheitlicber Mindestffhutz  {

ftir Geschäft§geheimnisse gewährleistet. Dies   :

ist ein vorteil filr innovationsstarke deutsche     `'

Untemehmen, die damit in Zukunft Ansprü-
che bei Rechtsverletzungen  in ganz Europa

besser duchsetzen können.
BeisDiel : Ein deutsches mittelständisches           :

` Untemehmen arbeitet em riit st)ezialisierten     {,

Zulieferem aus Frarila.eich und Tschechien        `*'

zusammen. Für die Herstellung der aus dem       ;`,`,EU-AuslaridgeliefertenTeileinüssen

vertrauliche Baut)läne weiterEeE!eben werden.   ,`~

In zukunft können sich die untemehmen           :1
damaufverlassen. dass der Mindestschutz ftb      =3•Geschäftsgeheimnisseeu`ot)aweiteinheitlich;j

ist  T`:^ 1)^^L.-l---:-±-L  _:_~_1_^_  T ü_-__    . ?;=j5Ei:E±i=L:iii=iii;_---'     '   -'       -.'    --              GH--`-.-.---.-.....--~=..-`.`_-u,\,V\,~',\l,\uu______.

1.2` Welchen Anwendungsbereich hat das   , I)asGe§ch.GehGregeltdieAnsprüche            .   ri
GeschGehG?`/ zwischen I'rivaten bei der rechtswidrigen

Erlangung,NutzungundOffjnbanmgvon
Geschäftsgeheimnisse.n.`Besonderss.chwer-.

wiegende Rechtsverletzungen werden unter '



eine Joumalistin.
fl;''`'

1.5 Werden Geschäftsgeheimnisse auch im Duch R6gelungen zu Geheimhaltung im
i!4>€.!.äiä-1-++3ä8.;,t,*.r`liöi,-`;,j:i;,,,¥•;(?`.r,+,Ä-`-1;:;it:j:;i}iitjl:t;?*`.y`.^r,'},•3:.,?gflty.J>,•Iyr,`+-,•l',J.l(•J-{

gericlttliclien Verfaliren geschützt? • zivilgerichtlichen Verfthren utird der Scliutz

vön Gescliäftsgeheirinissen 'vor einer

Offei)[egiJng wähpbd ein€s' Gericlits-
verfabreDs nachhaltig verbessert. So könn:n
streitgegenständliche lnforpationen mit
Klageeinreichung , als geheimhaltungsbe- .
dtlrftig eingestuft werden. Alle P6rsonen, die

an dem Verfihren beteiligt sind, müssen

derartige lnfomationen auch nach Verfah-
rensbeendigung veriraulich behandeln und
düffen sie nicht nutzen. Weiterhin kann der

Personenkreis begrenzt werderL der Zugang
zu Dökumenten Lmd Verhandlüngen hat, in ,
denen Geschäftsgeheimnisse eröffiiet werden.
Beisbie[: Ein Gericht ordnet an. dass nu der
Anwalt `sovrie ein ausgewählter. Mitarbeiter

eines Untemehmens Zugam zu
Prozessunterla£en mit vertraulichen
Infomationen erhält.-`

1.6,' Handelt es si`ch bei den im GeschGehG MitdemGeschGehGwerdenheueRegelun-
vorgesehenen Regelungen zur Vertrau- gen zu Vertraulichkeit im gerichtlichen Ver-
lichkeit im gerichtlichen Verffihren um fähren eingeffihrt. Sie sind  weder mit dem in
ein in camera Verfahren oder eine camera `Verfahren der §§ 99 ff. VwGO

gesetzliche Normierung des Düsse]dor- vergloichbar noch mit dem so genahnt6n  .  .
fer Verfahrens im Patentrccht? Düsseldorfer Verfahren im Pat€ntrecht.

Das in camera Verfaliren der VwGO regelt
die Geheimhal,tung behördlicher lnfomatio-
nen im Rahmri eines Zwischenverfhhrens  .
vor einem höheren Gericht

Beim büsseldorfer Veriahren wird der
Antmgstel]er auf seinen 'Antrag hin ausgei

schlossen..

Im GeschGehG wird dagegen durch das
Gericht dd Zugang der gegnerisch€n Partei
zu Teil6n der mündlichen Verhandlung bzw.

des Beweisaufiiahmeverfährens beschränkt.       `



bisherige, zum Teil abweichende Begriff gilt

ftir andcre Gesetze auch weiterhin.

11.2 Können Untemehmen zukünftig über Über das Vorliegen eines Geschäftsgeheim-
die Einstufiing von lnfomationen als nisses ebtscheidet selbstverständlich nicht   '

geheimhaltungsbedürftig se]bst das Unternehmen, sondern im Stpeitfm das
bestimmen,.wann ein Geschäftsge- zuständige Gericl]t. Das Gericht muss ggf.
heimnis vdrliegt? auch darüber befinden, ob die lnfomation

tatsächlich wirtschaftlichen Weit besitzt ud
ob die vom Untemehmen getroffenen
Geheimhaltungsmahnahmen im Einzelfäll
tatsÄchlich angemessen waren.

11.4 Wird der Schutz von Wl.istleb]owem Der Schutz von HinweisgeberD im
im GeschGehG Verkürzt und die deutschehRechtentspriclitvo]lumfinglieh
Richtlinie damit unzureicliend in den Vorgapem der Richtlinie, einschließlich
deutsches Recht umgesetzt, Weil der Erwägungsgrund 20.
mnweisgeber in der Absicht hmdeh

Er"gungsgrund 20 setzt nach seinem klarenmuss, das allgemeine Öffentliche

hteresse zu schützcn? Sieht auch das Wortlaut voraus, dass der ffinweisgeber
euö'päische Recht, speziell „dlen Gnind hatte, in gutem Glauben davon
Erwägungsgrund 20 der Richtlinie ein äuszugehen, dass sein Vehalten den in der
solches subjektives Element bzw. eine Richtlinie festgelegten angemessehen

„Ges imungsprüfhg" vor? Kriterien entspricht".

Artikel 5 Buchstabe b der Richtlinie

konkretisiert dies`dahingehend, dass der              f
Itinweisgeber ,,in der Absiclit gel)andelt           -

l]at, das a[Igemein€ öffent]`iche lnteresse zu    ``

schützen"..
11.5 Der Schutz.von Whist]eblow¢rn ist

4DerGesetzentwurfregelt-urie.dieriigrundeS.

weiterhin unzureichend, weil diese nach liegende EU-Richtl'inie -nui den schutz von     :,
wie:vorgekündigtwerdenkönnen, Geschöftsgeheimnissen und in diesem
wenn sie als Geschäftsgeheimnisse Zusammenhang auch den sachgerech{en
geltende lnformationen über rechtswid- Schutz von Whistleblowem. Es wird eine im
rige Hhdlungen offenbaren.  . Arbeitsr€cht zu treffende Bewertung sein,      `£§:

ob und unterwelchen voraussetzungen die        §?

Offenlegung eine§ Geschäftsgeheimnisses`ein    ;,`

Kündigunjsgrund sein kann. Es lieg( aber
nahe, dass die im GeschGehG getroffenen

Wertungen in einem arbeitsgerichtlichen

Verfimren angemessen `berücksichtigt werden.   .'\t`



u

Entwurf einos Gosotzes zum Schutz voh G®schäftsgeheimnlssen (GeschGehG)   `

Hlntergrund:

D:rReferentenentwurfsetztdk3Richtlinie(EU)2016/943zuiiiSchutzvonGe-

schäftsgeheipnissen vor rechts!widrigem Enmrb sowie nechtswidriger Nutzung und

Offenlegung  1 :1  um. Diese ist am 8. Jüni 2016 in Kraft getneten und muss bis zum `

9. Juni 2018 umgesetzt werden, Zur Umsetzung in Deutschland 'wird ein jQ§±±£;§
•    Stammaesetz zum schutz von Geschäftsqehemnissen geschaffen.

DerGesetzemwrireaelt-'wiediezugrundeliegendeEU-Richtlinie`Lnurdenschutz

von Geschäftsgeheimnissen und m diesem Zus:mmehhang auch den sachgerechten

Schutz von Whistleblowem. Eine weitergehende Regeluhg des Whistleblowerschut-
•     zes`auöh für andere Rechtsbereiche, insbesondere das Arbeftsrecht, ist " diesem

Vorhaben nicht \/crsesehen v:rbunden. und kam an dieser. Stem schon aufgiund des

i:i -Grundsatzes nrieriom.    .

Zlel und Rea®[unqslnhalt:

1.    In dem neuen Gesetz wird der Begriff des Geschäftsgeheimnisses 6inheitlich defi-

nieri. Geschäftsgehelmnisse sind danach lnforrhationen, die in .den rele\;ant6`n Ver-

kehrskreisen nicht bekannt oder ohne weiteres zugängHch und daher von winschaftli-

chem Wen sind. Zusätzlich müssen sie Gegepstand `/on anoemessenen Geheimhal-

tunasmaßnahmendurchdenlnhaberdesGeschäftsgeheimnissessein.rimftwind

der Begriri des Geschäftsgehemnisses enger als bisher gefasst. Reoelunaen zum

Gehemni:schutz m Öffentlichen Recht. z, 8  bei Anfracien nach dem lnformations-   `

freiheftsaesötz bieiben dävon ünberohrt.

2.    Durch die Richtmie wind ein euroDaweit einheitlicher Mindestschutz für Geschäftsqe-

beippi§§§ gewährk5istet.. lnnovationsstarke deutsche Unterhehmen können Ansprü-
•      che bei Rechtsverletzung.en dam in zukunft in ganz Europa 'besser dunchsetzen.

3.   Das Gesetz wind zugleich aber auch den Schutz von Whistleblowem uncl Joumalisten

verbessem, da es Regelungen für Sachveha»e vorsieht, in denen der Eiwerb, die
•       Nutzung oder die offenlegung von Geschäftsgeheimnissen nicht rechtswidrig isL zunri

Beispiel wenn die Handlung dem Schutz der Meinungs-und lnformationsfieiheft oder

der offen,egung von Feh,verha"ä und rechtswidrigen Hand,ungen dient.
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beigefügt.

BezüglichdeslnfopapiersempfehlenwirimHinblickaufdenimRahmenderRessortabstimm"ergänzten§1Abs.
2GeschGehGeinenkurzenHinweisaufdie'Unberührtheitbestehenderöffentlich-rechtlicherVorschriften(z.8.bei
Anfragennachdemlnformationsfreiheitsgesetz).Zudemmü.sstendieAusführungönzumWhistleblowerschutzam
[ndeaktualisienwerdenLFhverweiseinsoweitaufdenvonFrau-ierzuübermifteltengesondenenvermerk.
Endgültjgkönnenwhm.E.erstmorgennachKenntnisdesAnhangsderWhistleblowerschutzrichtlipiesagemwiedas
Verhältnis d'er beiden.Rechtsakte ist.   .

DieVersendungmLänderundVerbändeistbereitsvorbereitet.Wirmüssenmorgenmnochauf"sendem
drücken.

Mit freundlichen Grüßen

•(u
----- Ursprünglithe. Nachricht--:--

Yon: =-  _ _-_ PröA -
::=|7.April2oisio:05

`/

LK-J.=_ _  _=
Betreff:

`lieber.Herr=+.

die' Planun8 si€ht nun wie folgt aus:

WirwerdenvorerstaufdasPressehintergrundgesprächverzichten,aberdieE.inleitungderländer-und
VerbändebeteiligungmitZitatenvonFrauMINbegleiten.

lc`hgehedavonaus,dassdieL+V-Beteiltgungheuteamspäten
\,-__   ll_=JLL_     _._      \       \,

Pressö'

_         ____ _.. __„ .... u.[.Tv-DEiciiit5uru5 rieute am späten Nachmittag oder morgen früh eingel€itet werden
känn (bitte nach Absp'rache mit.uns! ).

3Y/A8-1}     /oq{L^p



Dafür bitte ich Sie freundlich um

1) Zuleitung.des überarbeiteten GE (auch für die Homep'age) .

2)+PrüfungderKurzzu.sammenfassungaufÄnd,erungsbedarfhinsichtfthderBMASAbstimmung(fälßlhnendiefinale
Fassung nicht vorliegt bitte kurz bei tlerm T=::L;:=i-ielden, ich bin noch unterwegs).

3) Ergänzung des Fragen-Antwort-papiers mit ein päar praktischen Beispielen.

FernerbitteichSieumlnformat.ionenbzw.einekurzeBewertungzudeniangekündigtenVorschlagderKOMzü
weiterenÄnderungehbeimWhistleblower-SchutzwievonderSZheuteberichtet(.siehePressespiegelSeite23,im
lntranet abrufbar) . lst bekan'nt, inwieweit er über unseren GE hinausgehen soll?

iiim

2.

U Ich bin ab Mittag im Büro erreichbar.

=+u.ndvieJeGrü-ße
- Pressereferat -  ,

Gesendet vön meinem BlackBerry 10-Smartphone.


